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Satzung des Vereins 

 
Gesundheitszentrum Hellersen (GZH) in der Sportklinik e.V. 

 
 
 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein führt den Namen 
 
 Gesundheitszentrum Hellersen (GZH) in der Sportklinik e.V. 
 

Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Iserlohn, VR 21301, eingetra-
gen. 

 
 
(2) Sitz des Vereins ist Lüdenscheid. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

 
§ 2 

Zweck, Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, 
des Wohlfahrtswesens und des Sports. Durch gezielte gesundheitsfördernde 
Maßnahmen im präventiven und im rehabilitativen Bereich werden gesund-
heitsbewusste Verhaltensweisen unterstützt und gefördert. 

 
 Dazu gehören folgende Aufgaben: 
 

a) Der Verein sieht eine wichtige Aufgabe in der Prävention und Rehabili-
tation von verhaltens- und zivilisationsbedingten Erkrankungen. Hierzu 
bietet er insbesondere präventive und rehabilitative Bewegungsmög-
lichkeiten im Rahmen des Gesundheits-, Rehabilitations- und Breiten-
sports an. 

 
b) Der Verein kümmert sich um Personen mit Krankheiten und/oder Be-

hinderungen und Personen, die von einer Krankheit und/oder Behinde-
rung bedroht sind. Daher bietet er gesundheitserzieherische und auf-
klärende Veranstaltungen (z.B. „Lüdenscheider Gesundheitsforum“, 
gesundheitsbezogene Informationsveranstaltungen usw.) sowie indivi-
duelle Beratungen an, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten. 

 
c) Der Verein fördert im Besonderen die Arbeit der Abteilung Sportmedi-

zin in der Sportklinik Lüdenscheid Hellersen hinsichtlich der Erarbei-
tung und Durchführung präventiver und rehabilitativer Untersuchungs- 
und Behandlungsverfahren sowie bezüglich der Erarbeitung präventi-
ver und rehabilitativer Sportangebote. 
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d) Der Verein unterstützt die Erarbeitung und Umsetzung neuer wissen-

schaftlicher Erkenntnisse in die Sportpraxis und in die präventive und 
rehabilitative Sportmedizin. Dazu gehören auch die Unterstützung wis-
senschaftlicher Projekte und die Durchführung von Tagungen, Semina-
ren, Workshops u.ä. 

 
e) Der Verein fördert die Aus- und Fortbildung von in der Prävention und 

Rehabilitation tätigen Fachkräften und Laien. Hierzu arbeitet der Verein 
auch mit anderen präventiv und rehabilitativ orientierten Personen, 
Vereinen und Verbänden zusammen und bietet entsprechende Aus- 
und Fortbildungen an. 

 
(2) Das Gesundheitszentrum Hellersen in der Sportklinik e.V. ist Mitglied des Be-

hinderten- und Rehabilitationssportverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Seine Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 

 
(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Sporthilfe NRW e.V., die es 
unmittelbar und ausschließlich für ihre satzungsgemäßen Zwecke zu verwen-
den hat. 

 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebens-

jahr vollendet hat, darüber hinaus jede juristische Person oder rechtsfähige 
Gesellschaft. 

 
(2) Dem Verein können Förderer beitreten. Förderer sind natürliche oder juristi-

sche Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die, ohne die Rech-
te und Pflichten eines Vereinsmitglieds zu haben, den Vereinszweck durch 
persönlichen Einsatz und/oder durch Vermögens- und Sachzuwendung oder 
durch die Vermittlung derartiger Leistungen fördern. Fördermitglieder besitzen 
Rederecht, jedoch kein Antragsrecht, kein Stimmrecht und kein aktives und 
passives Wahlrecht. 

 
(3) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglie-

der ernennen. 
 
(4) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnah-

meantrag, der an den Vorstand zu richten ist. 
 
(5) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 

Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 
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§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitglie-

derliste, Austritt, Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person oder 
Auflösung einer Personenvereinigung. 

 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstandes. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von 1 Monat einzuhalten ist. 

 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste ge-

strichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zah-
lung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen in Rückstand ist. Die Strei-
chung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten 
Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung 
angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung muss 
dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 
(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des 
Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied 
Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Be-
schluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzu-
senden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang 
des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen drei Mo-
naten nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

 
 

 
§ 5 

Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung be-

sonderer Vorhaben können Umlagen bis zur doppelten Höhe des Jahresbei-
trags erhoben werden.  

 
(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der  

Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen 

befreit. 
 
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen 

ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
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§ 7 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus 
 

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem Schatzmeister, 
d) dem Schriftführer. 

 
(2)  Darüber hinaus können in den Vorstand bis zu zwei Beisitzer gewählt werden, 

die nicht zum Vorstand im Sinne des § 26 BGB gehören. 
 
(3) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten dergestalt, 

dass ein Mitglied immer der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 
sein muss. 

 
(4) Vorsitzender des Vorstandes soll ein Mitglied  der Leitung der Sportklinik Hel-

lersen, Lüdenscheid oder eine von der Leitung der Sportklinik Hellersen vor-
geschlagene Person sein. 

 
 Um eine möglichst reibungslose und effiziente Zusammenarbeit zwischen dem 

Gesundheitszentrum Hellersen und der Abteilung Sportmedizin der Sportklinik 
Hellersen zu gewährleisten, soll der jeweilige Leiter der Abteilung Sportmedi-
zin das Amt des stellvertretenden Vorsitzender übernehmen. 

 
 Voraussetzung dafür ist, dass sie dem Verein als Mitglied beigetreten sind. 
 
 
 

§ 8 
Wahl und Amtsdauer der Vorstandsmitglieder 

 
(1) Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung für die Dauer 

von drei Jahren gewählt. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein en-
det auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes. 
 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, kann der Vorstand für die 
restliche Dauer der Wahlperiode einen Nachfolger wählen. 

 
 
 

§ 9 
Zuständigkeit des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 

nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
 
(2) Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-
stellung der Tagesordnung, 

 
 b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
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c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahres-

berichts, 
 
 d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 
 

§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Ver-

hinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tages-
ordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 
zehn Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag. 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner vertretungsbe-

rechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stell-
vertretenden Vorsitzenden. 

 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-

standsmitglieder dem zustimmen. 
 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 

des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden.  
Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu ertei-
len; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei Stimmen auf sich vereinigen. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 
 

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr, Ent-
gegennahme des Jahresberichts des Vorstands, Entlastung des Vor-
stands, 

 
b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, soweit sich aus 

der Satzung nichts anderes ergibt, 
 

c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflö-
sung des Vereins, 

 
d) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbe-

schluss des Vorstandes, 
 
 e) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
 
 f) Wahl der Kassenprüfer. 
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§ 12 

Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird 

vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest. Die Einladung erfolgt durch Veröffentlichung im Internet auf der Homepa-
ge des Vereins (www.gesundheitszentrum-hellersen.de) und durch Aushang 
am Schwarzen Brett des Vereines in der Sportklinik.  

 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-

lung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergän-
zung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 
 
 

§ 13 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
(1) Der Vorsitzende hat auf Beschluss des Vorstandes eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung einzuberufen. 
 
(2) Der Vorsitzende ist verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder einen schriftlich be-
gründeten Antrag stellt. 

 
 
 

§ 14 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungs-
leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgan-
ges und der vorhergehenden Diskussionen einem Wahlausschuss übertragen 
werden. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. 

 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 

muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

 
(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von 

der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins oder zur Änderung des 
Zwecks des Vereins eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich.  
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(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derje-
nige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

 
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 

das vom jeweiligen Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeich-
nen ist. 

 
 
 

§ 15 
Kassenprüfer 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für die Dauer von drei 

Jahren. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer sind verpflichtet, der 
Mitgliederversammlung Bericht über die Führung der Kassen und Bücher und 
über ihre eigene Tätigkeit zu erstatten. 

 
(2) Die Kassenprüfer unterliegen im Rahmen ihrer Tätigkeit keiner Weisung des 

Vorstandes. Davon unberührt sind ihre Pflichten als ordentliche Mitglieder des 
Vereins. 

 
(3) Kassenprüfer dürfen zum Verein nicht in einem Anstellungsverhältnis im wei-

testen Sinne stehen und auch nicht Mitglieder des Vorstandes sein.  
 
 
 

§ 16 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in der Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. 

 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsit-

zende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. 

 
 
 
Lüdenscheid, den 21. Februar 2018 


